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Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer Versicherung. Die vollständigen In-
formationen finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend 
informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.  
 
Um welche Art der Versicherung handelt es sich? 
Wir bieten Ihnen eine Reiserücktrittskosten- und Reiseabbruch-Versicherung an. Mit dieser sorgen wir dafür, dass Ihnen der finanzielle Schaden durch 
Nichtantritt oder Abbruch der Reise ersetzt wird. 
 

 

Was ist versichert? 
 Versichert sind der Nichtantritt der Reise bzw. deren vorzeiti-

ge Beendigung, sofern bei dem Versicherungsnehmer/Ver-
sicherten oder einer Risikoperson einer der folgenden Gründe 
eintritt: 
 Tod, schwere Unfallverletzungen; 
 unerwartete schwere Erkrankung, Impfunverträglichkeit; 
 Schwangerschaft; 
 Schaden am Eigentum des Versicherungsnehmers/Versi-

cherten infolge von Feuer, Elementarereignissen oder vor-
sätzlicher Straftat eines Dritten; 

 Verlust des Arbeitsplatzes des Versicherungsnehmers/Ver-
sicherten oder einer mitreisenden Risikoperson aufgrund ei-
ner unerwarteten betriebsbedingten Kündigung des Arbeits-
platzes durch den Arbeitgeber; 

 Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses durch den Versiche-
rungsnehmer/Versicherten oder einer mitreisenden Risiko-
person, sofern diese Person bei der Reisebuchung arbeitslos 
war. 

Was ersetzt wird 
 Bei Nichtantritt der Reise ersetzen wir Ihnen die vertraglich 

geschuldeten Storno-/Rücktrittskosten. 
 Bei Abbruch der Reise ersetzen wir die nachweislich entstan-

denen Rückreisekosten sowie anteilig nicht genutzte Reiseleis-
tungen. 

Versicherungssumme 
 Die Versicherungssumme vereinbaren wir mit Ihnen im Versi-

cherungsvertrag. Sie soll dem vollen vereinbarten Reisepreis 
entsprechen. 

 

 

Was ist nicht versichert? 
 Schaden am Eigentum des Versicherungsnehmers/Versicher-

ten infolge von Feuer, Elementarereignissen oder vorsätzlicher 
Straftat eines Dritten ist versichert, sofern der Schaden erheb-
lich ist oder sofern zur Schadenfeststellung die Anwesenheit 
des Versicherungsnehmers/Versicherten notwendig ist. 

 Wir haben eine Selbstbeteiligung vereinbart: In Höhe der 
vereinbarten Selbstbeteiligung müssen Sie die Kosten eines 
jeden Versicherungsfalles selbst tragen. 

 Sollten die nachweislich entstandenen zusätzlichen Rückreise-
kosten den Versicherungswert übersteigen, so ersetzt der Ver-
sicherer auch den über den Versicherungswert hinaus gehen-
den Betrag abzüglich der Selbstbeteiligung. 

 

 

Gibt es Deckungsbeschränkungen? 
Nicht alle denkbaren Fälle sind versichert. Vom Versicherungs-
schutz ausgeschlossen sind z. B.: 
! Heilkosten, Kosten für Begleitpersonen sowie Kosten für die 

Überführung einer verstorbenen versicherten Person. 

 

 

Wo bin ich versichert? 
 Versicherungsschutz besteht für alle Reisen weltweit. 

 

 

Welche Verpflichtungen habe ich? 
Es bestehen beispielsweise folgende Pflichten: 
- Bitte machen Sie im Versicherungsantrag wahrheitsgemäße und vollständige Angaben. 
- Teilen Sie uns mit, ob und in welcher Form sich das versicherte Risiko verändert hat. 
- Es ist möglich, dass Sie von uns aufgefordert werden, besondere gefahrdrohende Umstände zu beseitigen. 
- Teilen Sie uns unverzüglich den Eintritt eines Versicherungsfalles mit und stornieren die Reise. 
- Sie sind verpflichtet, so weit wie möglich den Schaden abzuwenden bzw. zu mindern und uns durch wahrheitsgemäße Schadenberichte (bspw. 

Atteste zum Nachweis von Krankheiten) bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. 

 

 

Wann und wie zahle ich? 
Die erste Prämie müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen. Wann Sie die weiteren Prämien zahlen 
müssen, ist im Versicherungsschein genannt. Je nach Vereinbarung kann das monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich sein. Sie kön-
nen uns die Prämie überweisen oder uns ermächtigen, die Prämie von Ihrem Konto einzuziehen. 

 

 

Wann beginnt und endet die Deckung? 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung ist, dass Sie die erste oder einmalige 
Versicherungsprämie gezahlt haben. 
Der Versicherungsschutz endet spätestens zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. 
Verträge mit fortlaufender Prämienzahlung verlängern sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr (Verlängerungsklausel), außer Sie oder wir 
kündigen diesen Vertrag. 
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Wie kann ich den Vertrag kündigen? 
Sie oder wir können den Vertrag zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf jedes Verlängerungsjahres kündigen (das 
muss spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragsdauer geschehen). 
Daneben können Sie oder wir den Vertrag vorzeitig kündigen. Das ist z. B. möglich nach dem Eintritt des Versicherungsfalles. Dann endet die 
Versicherung schon vor Ende der vereinbarten Dauer. 

 


